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Der im Unternehmen tätige Patentingenieur/Patentreferent 

als Mittler und Anreger innovativer Prozesse

Patentingenieur

Patentreferent

Patentabteilung

Unternehmen

Geschäftsführung

Patentanwalt

Kreative Ingenieure

Erfinder

Informationsquellen

Patent- und Markendatenbanken

Eine gute Ausbildung des Patentingenieurs/Patentreferenten 

•  im Gewerblichen Rechtsschutz, 

•  im Innovationsmanagement und 

•  in Informationstechniken 

sichert die Innovationskraft eines Unternehmens.

Der Patentingenieur/Patentreferent vermittelt zwischen kreativen Mitarbeitern, der Unternehmensführung 

und dem Patentanwalt. Je höher die Qualifikation des Patentingenieurs/Patentreferenten ist, 

desto größer ist die Chance, dass ein Unternehmen mit seinen Innovationen erfolgreich ist.



Patentanwalt Prof. Dr.-Ing. H. B. Cohausz  Patentanwaltskanzlei COHAUSZ  HANNIG  BORKOWSKI  WIßGOTT  40237 Düsseldorf         www.copat.de



Patentanwalt Prof. Dr.-Ing. H. B. Cohausz  Patentanwaltskanzlei COHAUSZ  HANNIG  BORKOWSKI  WIßGOTT  40237 Düsseldorf         www.copat.de

w
w

w
.c

o
p

a
t.

d
e



Patentanwalt Prof. Dr.-Ing. H. B. Cohausz  Patentanwaltskanzlei COHAUSZ  HANNIG  BORKOWSKI  WIßGOTT  40237 Düsseldorf         www.copat.de

w
w

w
.c

o
p

a
t.

d
e



Patentanwalt Prof. Dr.-Ing. H. B. Cohausz  Patentanwaltskanzlei COHAUSZ  HANNIG  BORKOWSKI  WIßGOTT  40237 Düsseldorf         www.copat.de

w
w

w
.c

o
p

a
t.

d
e



Patentanwalt Prof. Dr.-Ing. H. B. Cohausz  Patentanwaltskanzlei COHAUSZ  HANNIG  BORKOWSKI  WIßGOTT  40237 Düsseldorf         www.copat.de

w
w

w
.c

o
p

a
t.

d
e



Patentanwalt Prof. Dr.-Ing. H. B. Cohausz  Patentanwaltskanzlei COHAUSZ  HANNIG  BORKOWSKI  WIßGOTT  40237 Düsseldorf         www.copat.de

w
w

w
.c

o
p

a
t.

d
e



Patentanwalt Prof. Dr.-Ing. H. B. Cohausz  Patentanwaltskanzlei COHAUSZ  HANNIG  BORKOWSKI  WIßGOTT  40237 Düsseldorf         www.copat.de

Urheber-

recht

Gewerblicher Rechtsschutz

Design Patent
Gebrauchs-

muster
Marke

Werke der

Literatur,

Wissenschaft,

Kunst und 

Software

Eingetragenes

Design

(C)

Copyright

70 Jahre

nach Tod

des Urhebers

25 Jahre

(D)*

Designschutz

(GeschmM)

Technische

Erfindung

(P)*

DBP

Patent

20 Jahre 10 Jahre 10 Jahre

(R)

TM

(U)*

DBGM

Gebrauchs-

muster

Marke für Waren,

Dienstleistungen,

Geschäftliche

Bezeichnungen

(Name, Firma),

und Werktitel

Technische

Erfindung

Anmeldung

nicht möglich

Anmeldung erforderlich

12 Monate Schonfrist für

eigene Vorveröffentlichungen

6 Monate Schonfrist für

eigene Vorveröffentlichungen

* nach der von H.B.Cohausz geänderten DIN 34 und neu geschaffenen ISO 16016

Keine Verfahren

0GewerblRechtsschutz.ppt

Keine 

Prüfung
Prüfung

Keine

Prüfung
Prüfung

Immer wieder um

10 Jahre verlängerbar

copat

Prio 6 M. Prio 6 M.Prio 12 M. Prio 12 M.

5+5+5+5+5 Ab 3. Jahr jährlich 3+3+2+2
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Entdeckung

Das bloße Auffinden eines 

Stoffes, einer technischen 

Regel oder einer technischen 

Erkenntnis in der Natur ist 

eine Entdeckung und daher 

nicht patentierbar.

Das künstliche Feuermachen 

z.B. durch Reibung oder durch 

Feuersteine und das Anwenden 

des Feuers zu den 

verschiedensten nützlichen 

Zwecken sind Erfindungen des 

Menschen.

Das Feuer war bereits in der 

Natur bekannt, z.B. durch vom 

Blitz entstandene Waldbrände 

oder durch Vulkanausbrüche.

Das Schaffen einer Technik oder 

eines Stoffes, dessen Existenz 

in der Natur vorher nicht 

bekannt war, gilt als Erfindung. 

Entdeckung-Erfindung.ppt

Erfindung
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Einstein-Formel

Einsteins handschriftliche Berechnungen zur Relativitätstheorie 

mit der Formel, die ihn berühmt machte: E = mc². 

Der Schätzwert dieses Schriftstücks lag 1996 bei vier Millionen Euro 
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Rechtliche Anforderungen an eine Erfindung

Neuheit

Erfinderische Tätigkeit

Gewerbliche Anwendbarkeit

copat.de
Dr. H. B. Cohausz Rechtliche Anforderungen.ppt
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Wie kann dafür gesorgt werden, 

dass in einer Sitzung oder Besprechung mit Dritten 

vorgetragene Inhalte geheim gehalten werden?

Am sichersten ist es, 

wenn alle Anwesenden eine schriftliche Geheimhaltungserklärung unterschreiben.

Kann dies nicht erreicht werden, so wird folgendes empfohlen:

• In die Einladung zum Treffen wird darauf aufmerksam gemacht, 

dass nur dann daran teilgenommen werden kann, 

wenn jeder Teilnehmer sich verpflichtet,

die Inhalte geheim zu halten, und mit der Zusage zum Treffen 

eine solche Erklärung als abgegeben gilt.

• Zu Beginn der Sitzung / Besprechung wird noch einmal 

auf die Verpflichtung zur Geheimhaltung aufmerksam gemacht

und gebeten den Raum zu verlassen, falls jemand diese Zusage nicht abgeben kann.

• Darüber hinaus ist zu empfehlen, im Protokoll und in einem nachträglichen Schreiben 

zur Sitzung/Besprechung festzuhalten, dass alle Teilnehmer sich zur Geheimhaltung 

verpflichtet hatten.
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Ein US-Erfinder meldete folgende Idee zum Patent an:

Um ein untergegangenes Schiff zu heben

werden luftgefüllte kleine Bälle (z. B. Tischtennisbälle)

in den Schiffsrumpf solange gepumpt,

bis das Schiff sich an die Meeresoberfläche hebt.

Der Prüfer des US-Patentamtes hielt dem Erfinder 

ein Mickey-Maus Heft entgegen, 

aus dem dies bereits bekannt war.
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Walt Disney Comic-Strip aus 1949 verhindert Patenterteilung

Donalds Schiffshebung.ppt
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     Recherchen zu 
    und Schutz von 
technischen Ideen 
 

 DIE PROVISORISCHE 
 PATENTANMELDUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. H. B. COHAUSZ 
PATENTANWALT 
DÜSSELDORF 
www.copat.de 

 
 
 
 
 
INSTI-Broschüre Nr.1 mit Arbeitsmaterialien 3. überarbeitete Auflage 

 
 
 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln 
VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE VDI 
INNOVATIONSSTIMULIERUNG INSTI 
gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF 
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Design
(Geschmacksmuster)
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Marken



Patentanwalt Prof. Dr.-Ing. H. B. Cohausz  Patentanwaltskanzlei COHAUSZ  HANNIG  BORKOWSKI  WIßGOTT  40237 Düsseldorf         www.copat.de 02M&N-Übersicht.ppt



Patentanwalt Prof. Dr.-Ing. H. B. Cohausz  Patentanwaltskanzlei COHAUSZ  HANNIG  BORKOWSKI  WIßGOTT  40237 Düsseldorf         www.copat.de

Schutz ohne Anmeldung wenn der jeweilige Gegenstand schutzfähig ist und benutzt wird

Schutzart Beispiel Dauer § Nachteile

Urheberrecht Software, Buch, Bild, Foto, 

Musikstück

70 Jahre nach Tod des 

Urhebers

Urheberrechtsgesetz Urheberschaft und Zeitpunkt der 

Fertigstellung häufig schwer 

nachzuweisen, 

Nicht eingetragenes 

Gemeinschafts-

geschmacksmuster

Erscheinungsform eines 

Erzeugnisses oder eines 

Teils davon

3 Jahre ab erstmals auf 

dem EU-Markt

Verordnung  über das 

Gemeinschafts-

geschmacksmuster

Sehr kurze Laufzeit.

Nachweis nötig, dass Verletzer 

das Muster kannte.

Marke mit 

Verkehrsgeltung

mind. 25% Verkehrsgeltung

Kukident, Sunil, Mars solange Verkehrs-

geltung besteht

§ 4 Nr. 2 Markengesetz Verkehrsgeltung muss 

nachgewiesen werden.

Jüngere Markeneintragung nur 

mit (teurer) Löschungsklage 

angreifbar

Notorisch bekannte 

Marke, hoher 

Bekanntheitsgrad, mind. 

60% Verkehrsgeltung

Budweiser, Kleenex solange Verkehrs-

geltung besteht

§ 4 Nr. 3 Markengesetz Verkehrsgeltung muss 

nachgewiesen werden.

Unternehmens-

bezeichnung

Henkel, Opel, Pelikan solange benutzt wird § 5 (2) Markengesetz Schutz oft örtlich begrenzt.

Besondere 

Geschäftsbezeichnung

Adler Apotheke, 

Hotel am Schloss

solange benutzt wird § 5 (2) Markengesetz Schutz nur im örtlichen Bereich

Name Peter Schulze,

Werner v. Braun

solange benutzt wird § 12 BGB und 

§ 5 (2) Markengesetz

jüngere Markeneintragung nur 

mit (teurer) Löschungsklage 

angreifbar

Werktitel Aida, DUDEN, PowerPoint unbegrenzt § 5 (3) Markengesetz jüngere Markeneintragung nur 

mit (teurer) Löschungsklage 

angreifbar

Unlauterer Wettbewerb 

durch Nachahmung

Einschieben in eine fremde 

Serie, Rufausbeutung, 

Rufschädigung 

max. 45 Jahre nach 

Markteinführung

§ 4 Nr. 9 UWG Nur subsidiär ggü. Patent-, 

GeschmM- und Markenschutz
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Ideen schaffen, prüfen, schützen und verwerten

Schutz ohne Anmeldung: 

Urheberrecht = Schutz für Werke der Literatur, Wissenschaft, 

Kunst und Software

Entdeckung Vom Menschen gefunden, 

was in der Natur bereits vorhanden war.

Erfindung Vom Menschen neu geschaffen, 

was in der Natur bisher nicht vorhanden war.

Merke: Einführung

1

Die wichtigsten Schutzrechte:

Patent = Schutz technischer Erfindungen

Gebrauchsmuster = Schutz technischer Erfindungen

Design (Geschmacksmuster) = Schutz von Design

Marke = Schutz des Namens eines Produktes 

oder einer Dienstleistung

Schutz jeweils nur durch eine Anmeldung beim Patentamt
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